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Präsidentin des Nationalrates 
Doris Bures 
Parlament 
1017 Wien 
 
 Wien, am 24. April 2015
  
 Geschäftszahl (GZ): BMWFW-10.101/0072-IM/a/2015 
 
 
In Beantwortung der schriftlichen parlamentarischen Anfrage Nr. 3878/J betreffend 

"Spekulationsverluste gemeinnütziger Bauvereinigungen", welche die Abgeordneten 

Mag. Philip Schrangl, Kolleginnen und Kollegen am 25. Februar 2015 an mich 

richteten, stelle ich fest: 

 
 
Antwort zu den Punkten 1 bis 4 der Anfrage: 

 

Die Zuständigkeit zur Aufsicht über gemeinnützige Bauvereinigungen liegt aufgrund 

Art. 11 Abs. 1 Z 3 B-VG bei den Ländern. 

 

Unbeschadet dessen kann aus legistischer Sicht jedoch Folgendes festgehalten     

werden: 

 

Über die strikten gesetzlichen Vermögensbindungs- und Verwendungsregeln des  

Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetzes (WGG) (insbesondere §§ 1 Abs. 2 und 7 Abs. 6 

WGG) hinaus finden sich detaillierte, ausdrückliche Veranlagungsvorschriften in der 

für gemeinnützige Bauvereinigungen geltenden Richtlinie des Bundesministeriums für 

Finanzen (Körperschaftsteuerrichtlinien 2013) unter dem Pkt. 2.10.2.3 Vermögens-

verwaltung, die letztlich auf eine zwingende Einhaltung der Veranlagungsregeln des 

§ 25 Pensionskassengesetz hinauslaufen, wobei jedoch Beteiligungen an Aktien-

gesellschaften und Gesellschaften mit beschränkter Haftung grundsätzlich nur mit auf-

sichtsbehördlicher, bescheidmäßiger Ausnahmegenehmigung der Landes-Aufsichts-

behörden erlaubt sind. 

 

 

Dr. Reinhold Mitterlehner 
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